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Teuerungszulagen auf Besoldungen für Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der Evangelisch-Reformierten Landeskirche des Kantons 
Aargau und Teuerungszulagen auf den Minimalbesoldungen für 
! Pfarrerinnen und Pfarrer 
! Diakonische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
! Katechetinnen und Katecheten 
! haupt- und nebenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

Kirchgemeinden 
! Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker 
 
 
 
 
Antrag:  
 
Anpassung der Besoldungen respektive Minimalbesoldungen und Festlegung des 
massgebenden Teuerungsindexes für das Jahr 2003 auf 105,3 % (Index 93). 
 
 
 
 
 
Liebe Synodale 
 
Die Synode hat wiederum den Teuerungsausgleich für die landeskirchlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter festzulegen gemäss § 36 des Dienst- und Besoldungsreglements für die Mit-
arbeiter der Evangelisch-Reformierten Landeskirche des Kantons Aargau (SRLA 341.100) 
sowie den Teuerungsausgleich für Minimalbesoldungen für oben erwähnte Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Kirchgemeinden gemäss 
 
! § 1 Abs. 3 des Reglements Minimalbesoldungen für Pfarrerinnen und Pfarrer der Evan-

gelisch-Reformierten Kirchgemeinden des Kantons Aargau (SRLA 373.500). 
! § 1 Abs. 3 des Reglements Minimalbesoldungen für Diakonische Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter der Evangelisch-Reformierten Landeskirche des Kantons Aargau (SRLA 
375.500). 

! § 1 Abs. 4 des Reglements Minimalbesoldungen für Katechetinnen und Katecheten der 
Evangelisch-Reformierten Kirchgemeinden des Kantons Aargau (SRLA 376.500). 
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! § 1 Abs. 3 des Reglements Minimalbesoldungen für haupt- und nebenamtliche Mitarbei-
ter der Evangelisch-Reformierten Kirchgemeinden des Kantons Aargau (SRLA 378.500). 

! § 6 Abs 2 des Reglementes über die Minimalbesoldungen für Kirchenmusikerinnen und 
Kirchenmusiker der Evangelisch-Reformierten Kirchgemeinden des Kantons Aargau 
(MinB KM SRLA 378.501) 

 
Auf Grund der Teuerung des letzten Jahres schlägt Ihnen der Kirchenrat einen Teuerungs-
ausgleich von 0.6 Indexpunkten vor gemäss Indexstand Mai 2002. 
 
 
 
Index 1993  
Bisherige Teuerung 104.7 
Anpassung Teuerung auf 105.3 

 
Index Mai 2000  
Bisher 101.8 
Anpassung Teuerung auf 102.4 

 
 

REFORMIERTER KIRCHENRAT 
Präsident: Kirchenschreiberin:  
 
 
Paul Jäggi Rosmarie Weber 
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